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Sachverhalt und Anträge 

Auf den Gegenstand der europischen Patentanmeldung 

Nr. 84 108 830.5, für die die Prioritten vom 

28. Juli 1983 und 20. Juli 1984 in Anspruch genommen 

worden sind, ist am 25. November 1987 das drei 

unabhangige PatentansprUche und zwOlf abhangige 

Patentanspruche umfassende europaische Patent 

Nr. 139 888 erteilt worden. 

Gegen die Erteilung des Patents haben die Beschwerde-

gegnerin und eine zweite Einsprechende Einspruch 

eingelegt und beantragt, das Patent zu widerruf en, da 

dessen Gegenstand nicht auf einer erfinderischen 

Tàtigkeit beruhe. 

Zur Begrundung haben die Einsprechenden insbesondere auf 

die folgende IDruckschriften verwiesen: 

(a) 	US-A-4 303 711 

(c) 	EP-A-0 113 136 (Veroffentlichungstag: 

11. Juli 1984) 

(h) 	JP-B-56-4230 und eine Ubersetzung in englischer 

Sprache 

(1) 	Kirk Otbmer, "Encyclopedia of Chemical 

Technology", 3rd edition, volume 18, 1982, John 

Wiley & Sons, New York, page 420 

(n) 	G. Effenberger, "Kunstdärme", Verlag der 

Rheinhessischen Druckwerkstãtte Alzey, Seiten 46 

bis 54 und 124, 125, 

1623.D 
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(p), (q) und (r) Mitteilungsblatter der Bundesanstalt für 

Fleischforschung, Kulrnbach, Nr. 33 (1971 - 

Seiten 1236 und 1237), 65 (1979 - Seiten 3812 und 

3813) und 56 (1977 - Seiten 3094 und 3095) 

Das Patent wurde durch Entscheidung der Einspruchs-
- 	

abteilung in - seiner-Gesamtheit -widerrufen 

Der Widerruf war mit mangeinder erfinderischer Tatigkeit 

des Gegenstandes des Patentanspruches 1 im Ver1eich zu 

der Of fenbarung der Druckschrift (h) in Zusamrnenhang mit 

der Of fenbarung der Druckschriften (a) und (1) begrQndet. 

Nach der amtlichen Bekanntmachung des Widderrufs des 

Patents hat die zweite Einsprechende dem Europischen 

Patentarat die RUcknabme ihres Einspruchs mitgeteilt. 

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 

Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 11. Juli 1991 

unter gleichzeitiger Entrichtung der Gebühr Beschwerde 

eingelegt. 

In ihrer am 30. September 1991 eingereichten 

schriftlichen BegrUndung hat sie noch die folgende 

zusätzliche Druckschrift erwãhnt: 

(t) 	US-A-3 890 447 

In Beantwortung der Beschwerdebegründung hat die 

Beschwerdegegnerin irn wesentlichen folgendes geltend 

gemacht: 

- die Druckschrift (a) beschreibe Hüllen für die 

UmhUllung von Lebensmitteln, die identisch mit den 

erfindungsgemag verwendeten Hüllen seien; 

1623.D 	 .. .1... 
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- die Wasseraufnahmefhigkeit der aliphatischen 

Polyamide sei ausdrQcklich in den Druckschriften (a) 

und (1) beschrieben; 

die Druckschrift (h) of fenbare ein Verfahren zum 

Ruchern von uxnhullten Lebensmitteln in Gegenwart von 

Wasserdampf und betone ausdrQcklich, daff die 

Ràucherfhigkeit der HQllen auf den Wassergehalt 

dieser HQllen zuruckzufQhren sei und dais das 

aufgenornmene Wasser für die Diffusion und Eindringung 

der Rãucherstoffe in das uinhullte Lebensmittel 

veranwortlich sei 

eine zusãtzliche Anregung für die Ubertragung der 

Lehre der Druckschrift (h) auf die Druckschrift (a) 

sei im Dokuinerit (a) zu finden, insbesondere in der 

ausdrücklichen Nennung der in Druckschrift (h) 

beschriebenen Hüllen aus Ethylen-Vinylacetat-

copolymeren als Zusãtze zu den aliphatischen 

Polyamiden; 

die Druckschriften (n) und (t) befaiten sich weder 

mit der Problematik noch mit der Aussage der 

Druckschrift (h) und seien deshaib nicht geeignet, 

ein Vorurteil gegen die Kombination der Lehren der 

Druckschriften (h) und (a) zu begrunden; und 

die Druckschrift (C) sei nachverOffentlicht und konne 

daher am Priorittstag des angefochtenen Patents für 

den Facbznann weder als Anregung dienen noch em 

Vorurteil begründen. 

VI. 	Auf Antrag der Beteiligten f and am 20. Oktober 1993 eine 

mündliche Verhandlung statt. 

1623 .D 
	 .../... 
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In der Verhandlung hat die Eeschwerdeführerin einen neuen 

Anspruchssatz (PatentansprUche 1 bis 11) Uberreicht, 

dessen einziger unabhangiger Anspruch 1 wie folgt lautet: 

"Verfahren zurn R&uchern von w.hrend ihres Fertigungs-

prozesses in ihrer UmhQllung erhitzten oder im heigen, 

scbmei-z-f-Lus-sigen -Zustan&urnhülltenLebensrnitteln, 

insbesondere Fleischwaren, dadurch gekennzeichnet, daI, 

man für die UrrihQllung der zu räuchernden Lebensmittel 

eine dem geraucherten Endprodukt prall- und faltenfrei 

anliegende HUlle verwendet, die aus wenigstens einem 

aliphatischen Polyamid besteht, welches bis zur Sáttigung 

rnindestens 3, bevorzugt mindestens 5% seines Gewichts an 

Wasser aufnehmen kann und dessen Glasuinwandlungs- 

temperatur Tg sich in Abhangigkeit von der Feuchtigkeits-

aufnahrne bis auf mindestens 3°C, vorzugsweise bis auf -5 

und insbesondere bis auf -20 0C erniedrigen 1ft, wobei 

das Ruchern in Gegenwart von Wasser oder Wasserdampf 

vorgenommen wird. 

In bezug auf diesen neu gefal,ten Anspruch 1 hat die 

Beschwerdegegnerin die folgende Auffassung vertreten: 

- die Aufgabe des angefochtenen Patents sei durch 

Druckschrift (h) schon gelOst; 

Druckschrift (h) zeige einen neuen Weg (d. h. die 

Benutzung des Wassers als Trager für das Raucher -

mittel) und lehre, dag die Räucherbarkeit vom 

Wassergehalt und der Wasserabsorptionfahigkeit der 

HQlle abhänge; demzufolge kOnnte diese Druckschrift 

nicht der Lehre der Druckschrift (n), die nur die 

Porosität und Gasdurch1ssigkeit des Films betrifft, 

widersprechen; 	 - 

1623.D 	 . . .1... 
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wenn der Fachmann vom Verfahren gemAZ Druckschrift 

(h) ausgehe und nicht nur die Raucherfãhigkeit 

sondern auch zusatzlich die Praliheit und die 

Faltenfreiheit der Hülle verbessern mOchte, werde er 

sich an der Lehre der Druckschrift (a) halten; 

da die Druckschrift (h) lehre, dais die Rucherbarkeit 

vain Wassergehalt des Films abhánge, da1, die Polyamid-

Materialien Wasser einsaugen und dag die aus Polyamid 

hergesteilten HUlle gute Praliheit und Faltenfreiheit 

haben, bekoxnmt der Fachmann die Anregung, die in 

dieser Druckschrift beschriebenen Polyamid in 

Zusammenhang mit dent Verfahren gemA9 Druckschrift (a) 

zu benutzen. 

VII. Am Schlug der mundlichen Verhandlung beantragte die 

Beschwerdefihrerin die Aufhebung der angefochtenen 

Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf 

der Grundlage der in der mündliche Verhandlung 

uberreichten Pat entanspruche und der angepa1ten 

Beschreibung. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuruckweisung der.  

Beschwerde der Patentinhaberin, d. h. den Widerruf des 

europãischen Patents in vollem Umfang. 

Exit scheidungsgrQnde 

1. 	Zu1ssigkeit der Beschwerde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist zulassig. 

1623 .D 
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2. 	Zulässigkeit der Anderungen 

Der jetzige Anspruch 1 unterscheidet sich im wesentlichen 

von dem erteilten unabhngigen Verfahrensanspruch 1 durch 

die folgenden Anderungen: 

ihedeWOrt-er— "e-ine-"-und- 

-- 	 Zeile 32) 1st der folgende Satz eingefugt: 

.dern geraucherten Endprodukt prall- und faltenfrei 

anhiegende...  

Die Anderung stützt sich insbesondere auf Seite 5, 

Zeilen 19 bis 23 oder Seite 7, Zeile 14 oder Seite 9, 

Zeihe 28 (erstes Beispiel) der ursprQnglichen Anineldung. 

	

2.2 	Der Ausdruck "therinophastischen Kunststoff" (Seite 6, 

Zeile 33) ist durch den Ausdruck "ahiphatischen po1yamid' 

ersetzt. 

Diese Anderung stützt sich insbesondere auf Seite 5, 

Zeilen 15 und 16 der ursprQnghichen Anineldung. 

	

2.3 	Eine EinfUgung zwischen die WOrter "und" und "das" der 

Zeile 34 (Seite 6) des erteilten Anspruchs 1 lautet: 

dessen Glasumwandlungsternperatur Tg sich in 

Abhãngigkeit von der Feuchtigkeitsaufnahme bis auf 

mindestens 3°C, vorzugsweise bis auf -5 und insbesondere 

bis auf -20°C erniedrigen 1ãi9t, wobei.. 

und stQtzt sich auf Anspruch 2 der ursprQnghichen 

Anrneldung. 

( 

1623 .D 
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2.4 	Die Ubrigen Anderungen sind nur rein sprachlicher Natur, 

wie z. B. "weiches" statt "der" (vgl. Seite 6, Zeile 32 

des erteilten Anspruchs 1) und "vorgenommen wird" statt 

"vornirnrnt" (vgl. Seite 6, Zeile 35) 

Alle vorstehenden Anderungen gehen daher nicht Uber die 

ursprungliche Of fenbarung hinaus und beschrànken darUber 

hinaus den Schutzbereich des Anspruchs 1. Deshaib sind 

these Anderungen nicht zu beanstanden. 

Auch die PatentansprUche 2 bis 11 sowie die Anderungen in 

der Beschreibung genugen Artikel 100 c) und 123 EPU. 

Auslegung des Patentanspruchs 1 

Urn die Patentierbarkeit des Gegenstandes des jetzigen 

Anspruchs 1 beurteilen zu kOnnen, mug nãher auf dessen 

Inhalt eingegangen werden, wobei die Beschreibung zur 

Auslegung heranzuziehen ist (vgl. Art. 69 (1) EN); 

T 16/87, AB1. EPA 1992, 212). 

Insbesondere der Wortlaut "dag die Hülle aus wenigstens 

einern aliphatischen Polyarnid besteht." (vgl. den 

kennzejchnenden Teil des Anspruchs 1) rnui, un Rahinen der 

Beispiele 1 bis 3 und irn Rahxnen der vorliegenden 

Beschreibung des angefochtenen Patentes so interpretiert 

werden, dag die Hülle nur aus einern oder rnehreren 

unterschiedlichen aliphatischen Polyamiden besteht, und 

nicht aus einer Polyrnerblend aus wenigstens einern 

aliphatischen Polyainid und anderen therrnoplastischen 

Kunststoffen. 

Neuheit 

Nach Prufung der un Beschwerdeverfahren erwhnten Druck-

schriften ist die Kaxnrner zu dein Ergebnis gekorntnen, daf 

keine dieser Druckschriften ein erfindungsgerna1es 

1623 .D 	 .1... 
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Verfahren zum Ruchern von Lebensrnitteln mit alien in dem 

jetzt geltenden Anspruch 1 aufgefuhrten Merkmalen 

of fenbart. 

IJa in der rnündlichen Verhandiung die Neuheit des Gegen- 

stands des geitenden Anspruchs 1 von der Beschwerde- 

e s 

sich, dies näher zu begrunden. 

Nãchstkomrnender Stand der Technik 

5.1 	Unter den im Verlauf des Verfahrens genannten 

Entgegenhaltungen steilt die Druckschrift (h) den am 

nã.chsten kornrnenden Stand der Technik dar. Insbesondere 

ist zu bemerken, daZ alle die im Oberbegriff des 

Anspruches 1 in Verbindung miteinander aufgefQhrten 

Merkmale aus diesem Stand der Technik bekannt sind. 

5.2 	Der Gegenstand des jetzigen Anspruchs 1 unterscheidet 

sich von diesem aus Entgegenhaitung (h) bekannten 

Verfahren nur durch den für die UrnhQliung der zu 

rauchernden Lebensmittel verwendeten Kunststoff. 

Aufgabe und LOsung 

Ausgehend von diesem nächstkommenden Stand der Technik 

und dem oben genannten Unterschied besteht die Aufgabe 

darin, für die Urnhullung der zu ràuchernden Lebensmittei 

eine dem geraucherten Endprodukt prali- und faltenfrei 

anliegende Hülle als Alternative zu der in der 

Druckschrift (h) verwendeten thermopiastischen Hüiie zu 

finden. 

Diese Aufgabe wird zur Uberzeugung der Beschwerdekammer 

durch die Verwendung eines entsprechend dem Anspruch 1 

bestirnmten Kunststoffes gelOst. 

1623.0 	 . . .1... 
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7. 	Erfinderische Tatigkeit 

	

7.1 	Bei der Beurteilung der erfinderischen Ttigkeit der in 

dern vorliegenden Patent vorgeschlagenen Alternative im 

Verh1tnis zu dem aus Dokuznent (h) bekannten Verfahren 

zum Ruchern von Lebensrnitteln geht es nicht daruxn, ob 

der Fachmann eine erfindungsgemaie HUlle hãtte verwenden 

kOnnen, sondern daruxn, ob er dies in Erwartung einer 

Verbesserung oder eines Vorteils auch getan hätte (vgl. 

T 2/83, AB1. EPA 1984, 265) 

	

7.2 	Aus dem Standardwerk (n) geht hervor, 

- dag für die Rauchdurchlãssigkeit eines Kunstdarms die 

Gas- und Wasserdairtpfdurchlassigkeit verantwortlich 

sind (vgl. Seite 47) und 

- dag die aus Polyamid und Polyester hergesteliten 

Wursthullen praktisch gas- und wasserdampf-

undurchlässig sind (vgl. Seite 54, Zeilen 13 bis 21) 

Es ist dem Facbmann auf dem Gebiet der Kunstdärme durch 

die Aussage des Standardwerks (n) (vgl. Seite 125, 

Absatz 10.7.2) auch bekannt, dais Brühwürste nach zwei 

Verfahren hergestelit werden, d. h. ohne Heiirauch-

behandlung, wenn gas- und wasserdampfundurchlssige 

Kunstdãrme verwendet werden, und mit Heiraucherung, wenn 

die Kunstdärrne rauchdurchlssig sind. 

Demzufolge wird der Fachmann der Druckschrift (n) den 

Hinweis entnebmen, dai, die synthetischen aus Polyarnid 

hergesteliten Verpackungsfilme kaum rauchdurch1ssig 

sind. 

	

7.3 	Eine Besttigung dieser Lehre bekommt der Fachinann 

darUber hinaus auch von drei fachlichen Mitteilungs-

blättern (p), (q) und (r), die deutlich machen, daf 

1623 .D 
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Kunstdärrne aus Polyamid luftdicht und rauchundurchiassig 

sind (vgl. (p) : Seite 1237; (q) : Seite 3812 und 

(r) : Seite 3094) 

Der Argumentation, daI, diese eindeutige technische Lehre 

der Druckschriften (n), (p), (q) und (r) zum Zeitpunkt 

andere 

Literaturstellen Qberholt war, kann die Kammer nicht 

folgen, da auch das nachverOffentlichte Patent (c) 

(Seite 1, Zeile 26 bis Seite 2, Zeile 16: "synthetic 

materials, such as polyamides, etc. ... are not or hardly 

permeable to smoke constituents"), das einen Uberblick 

über die auf dem Fachgebiet der Fertigstellung von 

BrühwQrsten in Kunstd.rmen am Priorittszeitpunkt 

herrschenden Lehrmeinungen gibt, die Lehre der 

vorgenannten Druckschriften besttigt. 

7.4 	Die Entgegenhaltung (a) of fenbart insbesondere eine 

Schlauchfolie zur Uirthullung von pastOsen Lebensmitteln, 

die zwar identisch mit der erfindungsgemag verwendeten 

HUlle sein kann (Spalte 7, Zeile 57 bis Spalte 8, 

Zeile 64) . Gleichzeitig unterstreicht diese Druckschrift 

aber auch, daZ durch das Zumischen der Ionomerharze bzw. 

Ethylen-Vinylacetat-Copolymere die Eigenschaften der 

HQlle insbesondere die Gasdurchlssigkeit verbessert 

•werden kOnnen (vgl. Spalte 3, Zeilen 63 bis 68), und dal!, 

die Zunabine der Gasdurchlassigkeit als Verschlechterung 

eines für die Hülle wesentlichen Kriteriums gelten kann 

(vgl. Spalte 5, Zeile 64 bis 68) 

In dieser Druckschrift (a) ist die offenbarte Hülle 

jedoch lediglich in Zusarnmenhang mit Herstellungs-

verfahren ohne Hei1,rauchbehand1ung verwendet und 

beschrieben, so dag die hier dargesteilte Lehre nur in 

diesem Zusarnmenhang verstanden werden kann. 

1623.D 	 . . -I... 
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Ein Hinweis darauf, daf, eine HQlle aus Polyamid allein 

oder aus einer Mischung von Polyamid und Ethylen-

Vinylacetat-Copolyrner in ejner HeiI,rauchbehand1ung 

vorteilhaft verwendet werden kOnnte, oder eine direkte 

Anregung, diese bekannte HQlle in einern Rucherverfahren 

zu verwenden, kann der Facbinann dieser Entgegenhaltung 

nicht entnehmen. 

Der Fachmann wird den vorstehenden Of fenbarungen der 

Druckschrift (a) lediglich die klare Lehre entnehxrten, daIs 

eine Hülle aus wenigstens einem aliphatischen Polyamid im 

Sinne der Erfindung (vg1. Abschnitt 3) für Herstellungs-

verfahren von Lebensmitteln ohne Rauchbehandlung 

verwendet werden kOnnte, und da:9 durch ein Zumischen 

einer Ethylen-Vinylacetat-Copolymere eine Zunahme der 

Gasdurchlassigkeit der Hülle, die im beschriebenen 

Verfahren unerwürischt ist, verursacht wird. 

Ein Fachmann findet in der Druckschrift (a) zwar Werte 

für Wasserdainpf und 0 2-Durchlassigkeit, aber er findet 

keinen Hinweis (weder explizit, noch implizit), der Anla 

gibt, die durch die Druckschriften (ri)1 (p), (q) und (r) 

gegeberie, eindeutige Lehre zu bezweifeln. Im Gegenteil, 

die Druckschrift (a) kOnnte sogar diese Auffassung 

verstärken, weil sie angibt, daS zur Erhohung der 

Gasdurchlassigkeit ein Polymerbiend, also wenigstens em 

aliphatisches Polyamid mit wenigstens einem Ionenharz 

und/oder ein modifiziertes Ethylen-Vinylacetat-Copolymer 

verwendet werden kOnnte. 

Die angegebenen Durchlassigkeitswerte kOnnen durch einen 

Facbinann nur im Rahinen der Lehre aus den Druckschriften 

(fl), (p), (q) und (r) interpretiert werden, d. h. nicht 

genugend für eine Rãucherbarkeit. 

Da spielt es nach Meinung der Kainmer keine Rolle, dais in 

der Druckschrift (h) die Rãucherbarkeit eines verseiften 

1623 .D 	 -.1... 
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Ethylen-Viny1acetet_copojer durch dessen Wasser-

aufnahrnefahigkeit entscheidend bestirnmt wird. 

7.5 	Die Druckschrjft (h) selber befa1t sich mit einern 

Verfahren zum Rãuchern von Lebensmjtteln in Gegenwart von 

Wasser oder Wasserdampf, und dem Gegenstand dieser 

Verfahren unter Anwendung einer KunststoffhQlle 

bereitzustellen. Diese Aufgabe wird durch die Anwendung 

einer ganz speziellen Schlauchfolie gelost, die lediglich 
aus dern in Druckschrjft (a) als Zusatz erwhnten 

Copolymer (B) besteht. 

Die Druckschrjft (h) lehrt, dais, die Räucherbarkeit dieser 

Kunststoffhülle nicht von der Wasserdampf- und Gasdurch-

lassigkeit sondern von dem Wassergehalt abhngt, und es 

kOnnte sein, wie es die Beschwerdegegnerin geltend 

gemacht hat, dag diese Entgegenhaltung einen ganz neuen 
Weg zeigt. 

Diese neue Lehre ist jedoch lediglich im Zusarnmenhang mit 

einem bestirnmten und ganz speziell thermoplastischen Film 

of fenbart, und sie gilt nur für die in dern Vérfahren 

dieser Druckschrjft verwendete HQlle aus verseiftem 
Ethylen Vinylacetat Copolymer. 

Ohne Hinweis 1st diese Lehre nicht ohne weiteres 

autornatisch Qbertragbar auf andere thermoplastische 

HQllen, die kein Ethylen Vinylacetat Copolymer enthalten, 

und die technische Aussage dieses einzigen Patents kann 

nicht als Lehre, die auf alle rnOglichen Materialien 

Qbertragbar ist, betrachtet werden. 

1623.D 	 . . .,,. 
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7.6 	Demzufolge wUrde keine der obengennanten Druckschriften 

den Fachmann dazu anregen, sich für eine lediglich aus 

aliphatischem Polyamid hergestelite KunststoffhUlle zur 

Verwendung in einern Räucherverfahren zu entscheiden. 

Die in dem Patent vorgeschlagene LOsung der Aufgabe 1á9t 

sich deshaib nicht aus dem Stand der Technik herleiten. 

Vielmehr ist die Karnmer der Auffassung, dag ein Vorurteil 

gegen den patentgemäien Weg bestanden hat, und dag die 

Beschwerdeführerjn sich mit der von ihr vorgeschlagenen 

Losung Uber die auf dem Fachgebiet der Herstellung von 

BrühwUrsterx in Kunstdãrmen herrschende Lehrmeinung 

hinweggesetzt hat, was als ver11iches Anzeichen für 

erfinderische Tàtigkeit anzusehen ist. 

7.7 	Zusammenfassend ergibt sich, dag das Verfahren nach 

Anspruch 1 des angefochtenen Patents auf einer 

erfinderischen Tãtigkeit beruht. 

Das Patent kann deshaib gemag Antrag der Beschwerde- 

fQhrerin aufrechterhalten werden. 

Die Beteiligten haben die Gelegenheit gehabt, sich in der 

mündlichen Verhandlung absch1ieiend sachlich zu den 

Anderungen des Patents zu äuIern. Daher ist die Kamrner 

der Auffassung, dag eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU 

nicht erforderlich ist (vgl. T 219/83, AB1. EPA 1986, 

211) 
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Ent scheidungsformel 

Aus diesen Grunden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die ersteãnttttdern 

-- 	Auftrag zurQckverwiesen, dent weiteren Verfahren die 

folgende Fassung des Patents zugrundezulegen: 

- PatentansprQche 1 bis 11, wie Qberreicht in der 

mundlichen Verhandlung, 

- Beschreibung, Seite 2 mit besonderem Einschub und 

Seite 3, wie Qberreicht in der mQndlichen Verhandlung 

sowie Seiten 4, 5 und 6 wie erteilt. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 
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